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Nr. 46.
Gesetz über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan

des Landes Oldenburg für das Rechnungsjahr 1939.

Oldenburg , den L5. November 1939.

Das Staatsministerium hat das folgende Gesetz
beschlossen:

8 1.
Der Haushaltsplan des Landes Oldenburg für das

Rechnungsjahr 1939 wird , wie die Anlage ergibt , ge¬
ändert.

8 2.
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 193S

an in Kraft.

Oldenburg , den 25 . November 1939.

Staatsministerium.
(Siegel .) Joel . Pauly.
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Im Namen des Reichs verkünde ich das vor¬
stehende Gesetz, dem die Reichsregierung ihre Zu¬
stimmung erteilt hat.

Oldenburg , den 25 . November 1939.

Der Reichsstatthalter
in Oldenburg und Bremen.

(Siegel .) Carl Rover.
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Anlage.

Nachtrag zum Haushaltsplan des Landes Oldenburg
für das Rechnungsjahr 1939.

Einzelplan II. Innere Verwaltung (ohne Landwirtschaft).

Kap.

Tik.
Gegenstand

Bisheriger
Betrag

für 1W9

für

treten
hinzu
3LF

1939

fallen
weg

3L«

Neuer

Betrag
für 1939

29

400

Ordentlicher Haushalt.
Polizei (Resthaushalt).

II. Ausgabe,
a) Fortdauernde Aus¬

gaben.
Persönliche Aus¬

gaben.
Besoldungen:
Aufsteigende Gehälter:

Gruppe 74 4c 2:
7 Polizeiinspektoren.

Gruppe 747 a:
9 Polizeisekretäre.

Gruppe 748 a:
13 Polizeibüro¬

assistenten.

Zusammen 42 Stellen 136 800 136 800

Erläuterungen:
Zugang:
1 Polizeiinspektorstelle der Gruppe ^ .4c2.
1 Polizeisekretärstelle der Gruppe ^ 7 a.
3 PoliZeibüroassistentenstellen der Gruppe ^ 8u.

Eingestellt mit Zustimmung des Reichsministers der
Finanzen vom 9. Oktober 1939, LG 1400 Old. 190 I.
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